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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.04.1990

Beachte

Besprechung in: ÖStZB 1990, 425; Rechtssatz

Das Erfordernis, daß Werbungskosten Aufwendungen sind, zeigt, daß es an Werbungskosten dort fehlen muß, wo der

Arbeitgeber dem Arbeitnehmer ein Nächtigungsquartier kostenlos in einer Weise zur Verfügung stellt, die den

Arbeitnehmer jedes weiteren Aufwandes im Zusammenhang mit der Nächtigung oder für sie enthebt. Aus dem

Umstand, daß Werbungskosten zur Erwerbung, Sicherung und Erhaltung der Einnahmen zu dienen haben, ergibt sich

ferner, daß die dafür erforderlichen Aufwendungen denjenigen zu tre:en haben, um dessen Einnahmen es geht.

Durch die Scha:ung von Pauschalsätzen kann es zwar zur Anerkennung von Werbungskosten in einer Höhe kommen,

die den tatsächlichen Aufwendungen nicht entspricht; doch dient die Scha:ung der Pauschalsätze nicht dazu,

Werbungskosten auch dort anzuerkennen, wo Aufwendungen etwa zufolge des Verhaltens des Arbeitgebers gar nicht

anfallen können.

Im RIS seit

04.04.1990

Quelle: Verwaltungsgerichtshof VwGH, http://www.vwgh.gv.at

 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
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